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Förderverein Tourismus Vogelpark-Region e. V. (FTV)

S A T Z U N G

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr
1. Der Verein führt den Namen „Förderverein Tourismus 

Vogelpark-Region e. V.“. Er ist in das Vereinsregister des 
Amtsgerichts Walsrode unter VR 200519 eingetragen.

2. Der Verein hat seinen Sitz in 29699 Bomlitz, Am Vogelpark 2a.
3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit
1. Zweck des Vereins ist die Unterstützung des Tourismus in der 

Weltvogelpark-Region. Mitgliedsbeiträge, Fördergelder sowie 
Zuwendungen von Sponsoren und Spenden Dritter sind 
möglich und werden ausschließlich zur Belebung und 
Förderung des Tourismus in der Region verwandt.

2. Der Verein ist selbstlos tätig. Mittel des Vereins dürfen nur für 
die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft
1. Ordentliche Mitglieder des Vereins können natürliche oder 

juristische Personen werden, die die Zwecke des Vereins 
unterstützen.

2. Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein 
schriftlicher Aufnahmeantrag, der an den Vorstand zu richten 
ist.

3. Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach 
freiem Ermessen. Bei Ablehnung des Antrages ist er nicht 
verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe für die Ablehnung 
mitzuteilen.

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft
1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt oder Ausschluss aus 

dem Verein sowie Tod, bei juristischen Personen durch deren 
Auflösung.

2. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber 
einem Mitglied des Vorstands. Der Austritt kann nur zum Ende 
eines Geschäftsjahres erklärt werden, wobei eine 
Kündigungsfrist von zwei Monaten einzuhalten ist.
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§ 5 Ausschluss aus dem Verein
Ein Mitglied des Vereins kann ausgeschlossen werden, wenn ein 
entsprechender Antrag schriftlich an den Vorstand gelangt ist und 
mindestens 50 Prozent der Mitglieder in der Mitgliederversammlung 
dem Ausschluss des Mitgliedes zustimmen.

§ 6 Mitgliedsbeiträge
1. Für die Höhe der jährlichen Mitgliedsbeiträge und deren 

Fälligkeit ist die jeweils gültige Beitragsordnung maßgebend, 
die von der Mitgliederversammlung beschlossen wird.

2. Der Vorstand kann in begründeten Fällen Beiträge ganz oder 
teilweise erlassen oder stunden.

§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder
1. Die Mitglieder sind berechtigt, an allen angebotenen 

Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. Sie haben darüber 
hinaus das Recht, gegenüber dem Vorstand und der 
Mitgliederversammlung Anträge zu stellen. In der 
Mitgliederversammlung kann das Stimmrecht nur persönlich, 
oder durch einen schriftlich bestimmten Stellvertreter, 
ausgeübt werden. Es ist darüber hinaus nicht übertragbar. 

2. Die Mitglieder verpflichten sich den Vereinszweck in 
angemessener Weise - auch in der Öffentlichkeit - zu fördern.

§ 8 Organe des Vereins
Organe sind die Mitgliederversammlung und der von ihr bestimmte 
Vorstand.

§ 9 Mitgliederversammlung
1. In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme.
2. Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten 

zuständig:
1. Festlegung des Verwendungszweckes von Beiträgen, 

Spenden sowie sonstigen zur Verfügung stehenden 
finanziellen Mitteln (Haushaltsplan)

2. Genehmigung des Jahresabschlusses und Entlastung 
des Vorstandes;

2. Festsetzung der Aufnahmegebühren, Mitgliedsbeiträge 
und     Umlagen;

4. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands;
5. Wahl der Kassenprüfer;
6. Ausschluss von Mitgliedern;
7. Ernennung von Ehrenmitgliedern;
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8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung
9. Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins.

 
§ 10 Einberufung der Mitgliederversammlung

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich 
statt. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 
zwei Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung 
einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung das 
Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben 
gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom 
Mitglied dem Verein schriftlich bekannt gegebene Adresse 
gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Die 
Einladung zu der Mitgliederversammlung erfolgt per E-Mail 
oder - falls dies nicht möglich ist - per Briefpost.

2. Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor einer 
Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich - auch per 
Email - eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Der 
Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung 
die Ergänzung bekannt zu geben.

3. Über Eilanträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die in 
Mitgliederversammlungen gestellt werden, beschließt die 
Versammlung.

§ 11 Außerordentliche Mitgliederversammlung
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand 
einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder 
wenn ein Viertel der Mitglieder dies beim Vorstand schriftlich unter 
Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt.

§ 12 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung
1. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei 

dessen Verhinderung vom Stellvertretenden Vorsitzenden oder 
dem Schatzmeister, geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied 
anwesend bestimmt die Versammlung den Versammlungs-
leiter. Der Versammlungsleiter bestimmt einen Protokollführer.

2. Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. 
Die Abstimmung muss schriftlich durchgeführt werden, wenn 
ein Drittel der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder dies 
beantragt.

3. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn 
mindestens ein Viertel sämtlicher Vereinsmitglieder anwesend 
ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet 
innerhalb von zwei Wochen eine zweite 
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Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung 
einzuberufen; diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der 
Einladung hinzuweisen.

4. Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Zur Änderung 
der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von drei Vierteln der 
abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Eine Änderung 
des Zwecks des Vereins kann nur mit Zustimmung von neun 
Zehnteln aller Mitglieder beschlossen werden. Die schriftliche 
Zustimmung der in der Mitgliederversammlung nicht 
erschienenen Mitglieder kann gegenüber dem Vorstand nur bis 
zum Sitzungsbeginn erklärt werden.

5. Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Hat niemand 
mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen 
erhalten, so findet zwischen den beiden Kandidaten, die die 
meisten Stimmen erhalten haben eine Stichwahl statt. 
Gewählt ist dann derjenige, der die meisten Stimmen erhalten 
hat. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das von dem 
Versammlungsleiter zu ziehende Los.

6. Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 
aufzunehmen, das vom jeweiligen Schriftführer und dem 
Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist.

§ 13 Vorstand
Der Vorstand des Vereins i.S.v. § 26 BGB besteht aus dem 
Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden/Schriftführer und 
dem Schatzmeister. Sie vertreten den Verein gerichtlich und 
außergerichtlich. Zwei Vorstandsmitglieder vertreten gemeinsam 
den Verein. 

§ 14 Zuständigkeit des Vorstandes
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten das Vereins zuständig, 
soweit sie nicht durch die Satzung einem anderen Organ des 
Vereins übertragen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:

• Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung 
sowie Aufstellung der Tagesordnung.

• Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung.
• Vorbereitung des Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung der 

Jahresberichte. Haushaltsplan und Jahresbericht werden im 
ersten Quartal vorgestellt und zur Abstimmung durch die 
Mitgliederversammlung gebracht.
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• Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern.

§ 15 Wahl und Amtsdauer des Vorstands
1. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die 

Dauer von zwei Jahren, gerechnet von der Wahl an, gewählt. 
Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. Jedes 
Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Zu 
Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des Vereins 
gewählt werden. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft im 
Verein endet auch das Amt eines Vorstandsmitglieds.

2. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, so kann 
die Mitgliederversammlung für die restliche Amtsdauer des 
Ausgeschiedenen einen Nachfolger wählen.

§ 16 Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands
1. Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, 

bei dessen Verhinderung vom Stellvertretenden Vorsitzenden, 
einberufen werden; die Tagesordnung braucht nicht angekün-
digt zu werden. Die Einberufungsfrist beträgt zehn Tage. Die 
Frist beginnt mit dem auf die Absendung folgenden Tag.

2. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 
seiner Mitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung 
entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; 
bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des 
Stellvertretenden Vorsitzenden.

3. Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, 
wenn alle Vorstandsmitglieder dem zustimmen.

4. Der Vorstand ist berechtigt nach Maßgabe des § 9 Nr. 2.1 über 
die zur Verfügung gestellten Gelder zu verfügen. 
Insbesondere ist er berechtigt, im Rahmen des § 13 
Bankgeschäfte vorzunehmen.

§ 17 Kassenprüfung
Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr 
eine/n Kassenprüfer(in). Diese(r) darf nicht Mitglied des Vorstandes 
sein. Wiederwahl ist zulässig. 

§ 18 Auflösung des Vereins
1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer 

Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von neun Zehnteln 
der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden (§ 12 
Abs. 4). Falls keine Beschlussfähigkeit vorliegt, wird verfahren 
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wie in § 12 Abs. 3.
2. Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, 

sind der Vorsitzende und der Stellvertretende Vorsitzende 
gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.

3. Das nach Beendigung der Liquidation vorhandene Vermögen 
fällt an die Marketing Kooperation Weltvogelparkregion e. V..

Bomlitz, den 30.6.2014

Unterschriften des Vorstandes

Vorsitzende(r)...gez. Udo Fuhrhop

Stellvertr. Vorsitzende(r)/Schriftführer(in)...gez. Hans-Jürgen Koch

Schatzmeister(in)...gez. Manfred Wenzel
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